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No . 28 . Karlsruhe , den 30 . November 1870 .

In halt : Königl . Erlaß , die Legitimation zur freiwilligen Krankenpflege betreffend .
Winterſtation für verwundete und kranke Offiziere , Militärbeamte und Soldaten in der
Stadt Baden . Anfertigung von wollenen Socken . Karlsruhe , Lazarethzug . Baden ,
Winterſtation . Kleine Nachrichten . Augenblickliche Bedürfniſſe des Cen traldepots zu
Karlsruhe .

Königl . Erlaß , die Legitimation zur freiwilligen Krankenypflege
betreffend .

Seine Majeſtät der König befehlen :
Das rothe Kreuz der Genfer Convention darf von keiner Perſon irgend⸗

wo anders als auf der Armbinde ( alſo z. B. nicht an der Mütze ) getragen
werden .

Auch das Tragen der weißen Armbinde mit dem rothen Kreuz , ſelbſt
wenn dieſelbe geſtempelt iſt , berechtigt nicht zum freien Verkehr auf den von
der Armee occupirten franzöſiſchen Gebietstheilen . Ueberall , wo ein durchaus
freier Verkehr des Publikums nicht wünſchenswerth erſcheint , insbeſondere
bei den Vorpoſten , auf den Etappenſtraßen , Eiſenbahnen ꝛc. haben daher die
betreffenden Militärbehörden , ſowie die Gendarmen , um den Verkehr von den

dieſſeits beſetzten Territorien mit dem Feinde zu erſchweren und die Etappen⸗
ſtraßen von unnützen Transporten zu entlaſten , ſich die Legitimation der mit
dem rothen Kreuz verſehenen Perſonen vorlegen zu laſſen und zu prüfen .
Die Legitimation zum Tragen der Binde mit dem rothen Kreuz und die Le⸗
gitimation als Organ der freiwilligen Krankenpflege hat in den deutſchen
Armeen Niemand Anders auszuſtellen , als :

1) der Königl . Commiſſär und Militärinſpecteur der freiwilligen Kran⸗
kenpflege bei der Armee im Felde, Fürſt von Pleß ;
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2 ) der Königl . Militärcommiſſär von Bayern , Graf Caſtell ;
3) der württembergiſche Hilfsverein . 3
Die Beförderung auf der Eiſenbahn und die Geſtellung von Fuhrwerk

iſt aber auch Perſonen zu verſagen , welche eine derartige Legitimation haben ,
falls ſie nicht einen beſonderen ſchriftlichen Auftrag zur Reiſe von einer der
oben angeführten drei Behoͤrden oder einem Landes - oder Bezirksdelegirten
der freiwilligen Krankenpflege vorweiſen können . Sollten in Bezug auf letz⸗
teren Punkt bei den Königlichen Etappenbehörden Zweifel entſtehen , ſo wür⸗
den die an den Etappenorten ſtationirten Delegirten der freiwilligen Kranken —
pflege dieſelben zu löſen im Stande ſein .

Insbeſondere hat aber die Aufmerkſamkeit der Militärbehörden ſich auf
den Verkehr der nicht deutſchen Unterthanen , welche das rothe Kreuz ange —
legt haben , zu richten . Perſonen dieſer Art , welche ohne Legitimation der
oben angeführten dazu berechtigten Behörden reiſen , ſind als verdächtig zu
arretiren .

Verſailles , den 22 . Oktober 1870 .

gez. v. Moltke .

Winterſtation für verwundete und kranke Offiziere , Militärbeamte
und Soldaten in der Stadt Baden .

I . Bekanntmachung .
Die vortrefflichen Heilerfolge , welche nach Aeußerung ſachverſtändiger

Autoritäten in den Lazarethen der Stadt Baden durch den Gebrauch der
dortigen warmen Quellen bei verwundeten und kranken Soldaten während
des gegenwärtigen Krieges erzielt worden ſind , haben in uns den lebhaften
Wunſch zur Entſtehung gebracht , durch Errichtung einer ſogenannten „ Win⸗
terſtation “ einem vielfach zu Tage getretenen Bedürfniß abzuhelfen , indem
wir die günſtigen Heilwirkungen der dortigen Bäder ſchon vor Eintritt der
eigentlichen Saiſon denjenigen verwundeten und kranken Militärs aller Grade
zu Theil werden laſſen , deren Krankheitszuſtand für den günſtigen Erfolg
eines richtig geleiteten Gebrauchs der Heilquellen unſeres , zugleich durch ſein
mildes Klima und ſeine geſchützte Lage ſo beſonders hierzu geeigneten Kur⸗
orts die Hoffnung bietet .

Die Vergünſtigung der Aufnahme ſoll , entſprechend der Stellung , welche
der badiſche Frauenverein als internationaler Hilfsverein für das Großherzog⸗
thum Baden ſchon ſeit einer Reihe von Jahren einnimmt , — ohne Unter⸗
ſchied der Nationalität den Soldaten beider Armeen gewährt werden

Es ſind zur Durchführung des Unternehmens mit einer Anzahl von
Gaſtwirthen der Stadt Baden , welche im Beſitze geeigneter Räumlichkeiten
und der Badeinrichtung ſich befinden , entſprechende Vereinbarungen getroffen ,
wodurch wir mit Hilfe der vom Großh . badiſchen Kriegsminiſterium , dem
Gemeinderathe der Stadt Baden , dem dortigen Frauenvereine und freigebigenPrivaten gewährten Unterſtützung in den Stand geſetzt ſind , den verwun⸗
deten und kranken Militärs vorerſt in der Zahl von ungefähr 230 Offizierenund Soldaten Wohnung , ärztliche Behandlung und Verpflegung , ſowie den
Gebrauch der Bäder unentgeltlich darzubieten.
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Je nach Frequenz und verfügbaren Mitteln ſollen zur Zulaſſung wei⸗terer Pfleglinge noch andere günſtig gelegene Räume hinzugefügt und da⸗durch weitere Aufnahmen ermöglicht werden .
Ueber die Bedingungen der Zulaſſung Anzumeldender , die nähere Ein⸗

richtung und Organiſation des Inſtituts enthält das Statut vom 20 . l. M.das Nähere .

Zweck gegenwärtiger Veröffentlichung iſt der Hinweis auf die großenVortheile , welche durch die Inſtandſetzung unſerer Anſtalt zur Aufnahmemancher Verwundeten und Kranken geboten werden , deren Heilung ſonſt er⸗ſchwert wäre , Vortheile , deren Bedeutung unſerem Unternehmen gewiß nichtdie letzte Stelle unter den humanen Beſtrebungen der internationalen Hilfs⸗vereine zur Pflege verwundeter und kranker Soldaten anweiſen dürfte .
Zugleich erachten wir es aber für unſere Pflicht , neben Kundmachungder Eriſtenz dieſer Heileinrichtungen in den weiteſten Kreiſen darauf hinzu⸗

weiſen , daß die Anſtalt , um gedeihlich beſtehen und — ſo Gott will —
noch eine entſprechende Ausbreitung erfahren zu können , einer bedeutenden
Nachhilfe durch Geld - und Naturalbeiträge bedarf , wenn unſer Verein , welcherdie Verwaltung derſelben auf ſeine Koſten und Gefahr übernommen hat ,mit den ihm zu Gebot ſtehenden ſchwachen Mitteln dabei ausreichen ſoll .

heumte Wir bitten daher im Vertrauen auf unſere gute Sache und die aller⸗
wärts zu Tage getretene Opferwilligkeit , hochherzige Freunde der GenferKonvention nah und fern , Vereine , Korporationen u. dergl . , der jungen An⸗
ſtalt ihr Intereſſe zuzuwenden , und richten ſodann an alle unſere Genoſſenin der Reihe der Hilfsvereine das freundliche Erſuchen , dieſes Intereſſeüberall da anzuregen , wo überhaupt ein fruchtbarer Boden für unſere Be⸗
ſtrebungen ſich findet . Vor Allem wenden wir uns an Diejenigen , welchein der vielbeſuchten Bäderſtadt Erholung und Stärkung gefunden haben .

Beiträge wollen an das unterzeichnete Komite gegeben werden .
Möchten ſodann Vereine , wie auch die Herren Aerzte zur Ausmittelungder derjenigen verwundeten und kranken Soldaten behilflich ſein , welche nach ge⸗Frade wiſſenhafter Prüfung auf Grund unſerer ſtatutariſchen Beſtimmungen zur010

Aufnahme geeignet erſcheinen .
Möge die Vorſehung Dem, was wir hier beginnen , Schutz verleihen !
Karlsruhe , den 22 . November 1870 .

Das Centralkomite des badiſchen Frauenvereins .

II . Statut .

§84 .
Der Gebrauch der Thermalquellen zu Baden ſoll den im gegenwärtigen Kriege ver⸗

wundeten und erkankten Militärs jeden Grades der beiderſeitigen Heere durch Errichtungeiner „Winterſtation für verwundete und kranke Offiziere , Militärbeamte und Soldaten zuBaden “ ermöglicht werden .

82 .
Zur Aufnahme werden zugelaſſen , ſofern es der Raum und die Mittel der Anſtalt

zulaſſen , verwundete und kranke Offiziere , Militärbeamte und Soldaten bes deutſchen , wie
auch des franzöſiſchen Heeres , welche vorher in Kriegs - , Reſerve - und Vereins⸗Lazarethenoder in Privatpflegeſtätten ( § 73 u. ff. der Inſtruktion über das Sanitätsweſen der Armee
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im Felde ) verpflegt worden ſind und nach ärztlichem Zeugniß des betreffenden Chefarztes ,

bezw. des behandelnden Arztes an einer der nachbezeichneten Krankheitsformen leiden .

Bei gleichzeitiger Anmeldung entſcheidet die Dringlichkeit des Falles .

§ 3 .

Allgemeine Vorausſetzungen zum Gebrauch der warmen Bäder zu Baden ſind folgende :

1) daß der Betreffende ſo kräftig iſt, daß er überhaupt eine Badekur mit Erfolg ge⸗

brauchen kann ;
2) daß ſein Leiden ein ſpezielles Heilobjekt für unſere Quellen bietet , d. h. ein ſolches

iſt , welches den Gebrauch von Bädern erfordert , und nicht eben ſo gut anderswo

geheilt werden kann ;
3) daß man überhaupt einen günſtigen Erfolg oder völlige Heilung durch das Bad

erwarten kann ( alſo keine unheilbaren Zuſtände ) .
Als ſpezielle Indikationen , welche eine Heilwirkung in Ausſicht ſtellen , werden ſodann

in Betracht gezogen :

A. Bei Verwundeten .

J. Bei ſchon geſchloſſenen Wunden .

1) Verhärtungen der Weichtheile , eingezogene und ſchmerzhafte Narben , mangelhafte
Beweglichkeit durch Muskelleiden , Sehnenverkürzungen oder Verwachſungen .

2) Chroniſche Entzündung , Steifigkeit der Gelenke , Aufgetriebenſein einzelner Ge
lenkstheile , falſche und ächte Ankyloſen .

3) Frakturen , ſowohl Schußfrakturen als ſonſt zufällig entſtandene , mit zurückgeblie⸗
benem ſtarkem Callus , Anſchwellung des Knochens nach Perioſtitis , Druck des Callus auf
Nerven und Gefäße .

4) Lähmungen und Neuralgien , ſoweit ſie heilbar ſind , theils durch Hinwegräumung
der einen Druck oder Reiz bedingenden Urſachen , theils durch Kräftigung der früher unter —
brochenen , aber wenigſtens theilweiſe wieder hergeſtellten Nevenleiben , theils endlich durch
Verbeſſerung des Blutumlaufes .

II . Bei noch nicht ganz geſchloſſenen Wunden .
1) Fiſtulöſe Gänge oder Geſchwüre , welche mit einem verletzten Knochen zuſammen

hängen , Caries oder Necroſe einzelner Knochenparthien , fortgeſetzte ſekundäre Splitterung ,
noch vorhandene fremde Körper .

2) Folgezuſtände nach Amputationen und Reſektionen .
3) Chroniſch gewordene Vereiterungen oder Entzündungen der Weichtheile , unabhängig

von Knochenverletzungen .

B. Bei Kranken .

1) Rheumatismus , ſowohl der Gelenke als Muskelu , rheumatiſche Lähmungen und
Neuralgien , ſobald der acute Zuſtand vorüber iſt .

2) Folgezuſtände nach Ruhr und Typhus , namentlich die hier oft auftretenden eigen⸗
thümlichen Lähmungen .

§ 4.

8 Die Aufnahme kann beantragt werden von Militärbehörden und den Vereinen zur
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Soldaten , je nachdem der Kranke ſeine ſeit⸗
herige Pflege in einem Militär⸗ oder Vereinslazareth fand . Wurde derſelbe in einem
Privatlazareth verpflegt , ſo hat der betreffende Arzt die einleitenden Schritte zu thun .

Die Geſuche um Aufnahme ſind unter Anſchluß des im § Aerwähnten Zeugniſſes
beim Centralkomite des badiſchen Frauenvereins einzureichen , welches über die Zulaſſung
entſcheidet . 8
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82
Pfleglinge in der Anſtalt haben vollſtändig freie Station ( Wohnung , Verköſtigung ,

Feuerung , Wäſche und Licht) , ärztliche Behandlung und Pflege anzuſprechen .
Gebrauch der Bäder geſchieht auf Anordnung des Arztes , ohne daß dafür beſon

dere Vergütung zu leiſten iſt .

i7*

De

K8
Wohnung erhalten die Pfleglinge in denjenigen Gaſthöfen , Anſtalten und Privat⸗

häuſern , mit welchen die Aufſichtskommiſſion ( § 9) Verträge abgeſchloſſen hat , und welche
entweder Einrichtungen zum Gebrauche der Bäder ſchon beſitzen oder in nächſter Nähe der

betreffenden Einrichtung gelegen ſind .
Die Aufſichtskommiſſion wird je nach dem Krankheitszuſtand für eine geeignete Ver⸗

theilung der Pfleglinge in den zur Verfügung ſtehenden Räumlichkeiten Sorge tragen .
8

Die Beköſtigung beſteht in Frühſtück , Mittageſſen und Nachteſſen ( ohne Wein ) .
Das Getränke , wie auch ſonſtige Reichniſſe (z. B. des Morgens eine Taſſe Bouillon ,

des Nachmittags Kaffe u. dgl. ) werden im Wege der Extraverordnung durch den behan
delnden Arzt beſtimmt und den Mannſchaften gleichfalls unentgeltlich verabreicht .

§ 8 .

Zur Unterhaltung der Pfleglinge dienen außer Demjenigen , was das Haus bietet,
die Räume des Konverſationshauſes , das Leſezimmer , das ſogenannte Rauchzimmer , die

Trinkhalle , die muſikaliſchen Unterhaltungen der Badkapelle , das Theater u. ſ. w.
Die Geſtaltung des Eintritts in die genannten Anſtalten iſt der Aufſichtskommiſſion

vorbehalten .

8§9.
Mit der Führung ſämmtlicher auf die Verwaltung bezüglichen Geſchäfte iſt, unt

der Oberleitung des Centralkomites des badiſchen Frauenvereins , die Aufſichtskommiſ

er

ſion

betraut , beſtehend aus einem Vorſitzenden , dem mit der ärztlichen Oberleitung beauftragten

Chefarzte , einem weiteren Mitgliede und einem Verwalter ( Kaſſier und Sekretär ) .

§ 10.

Bezüglich der militäriſchen Disziplin ſind die in Pflege befindlichen Mannſchaften
dem Kommandirenden desjenigen Truppentheils unterſtellt , welchem zu dieſem Zwecke die

Stadt Baden vorübergehend als Garniſon angewieſen wird .

Derbetreffende Offizier iſt zugleich Mitglied der Aufſichtskommiſſion , deren Sitzungen
er anwohnt , wenn Gegenſtände , welche ſein Reſſort berühren , zur Verhandlung gelangen .

§ 11.

Die Entlaſſung der Pfleglinge erfolgt nach Umfluß der Zeitdauer ( in der Regel vier

Wochen) , für welche die Aufnahme ſeiner Zeit vom Centralkomite des badiſchen Frauen⸗
vereins genehmigt iſt .

Je nach Umſtänden kann der Pflegling auf den Antrag des behandelnden und nach

gutächtlicher Aeußerung des Chefarztes durch die Aufſichtskommiſſion auch ſchon vorher ent⸗

laſſen werden , ſowie andererſeits in Fällen , welche eine Verlängerung der Badekur wün

ſchenswerth erſcheinen laſſen , dieſe vom Chefarzte ( bis zu 14 Tagen ) und vom Central⸗

komite des badiſchen Frauenvereins ( auf beliebige weitere Zeitdauer ) geſtattet wird .

8412 .
Aus disziplinären Gründen kann die Entlaſſung vom Aufſichtsoffizier ( § 10) bean⸗

tragt und es muß ſolchem Antrag die Genehmigung ertheilt werden , wenn erhebliche Un⸗

ordnungen vorliegen und der betreffende Pflegling ohne Verſchlimmerung ſeines augenblick⸗

lichen Krankheitszuſtandes entfernt werden kann .
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§ 13 .
Beſchwerden , welche die Verwaltung zum Gegenſtand haben , ſind beim Centralkomite

des badiſchen Frauenvereins , auf die Verpflegung bezügliche bei der Aufſichtskommiſſion
einzureichen .

Karls ruhe , den 20 . November 1870 .

Centralkomite des badiſchen Frauenvereins .
Der Beirath :

E. Vierordt .

Anfertigung wollener Socken .
Auf unſere beiden letzten Aufrufe an die Vereine des Landes iſt uns

wiederum von allen Seiten ſo ſchnelle und ſo reichliche Hilfe zugeſagt wor⸗
den , daß wir hoffen dürfen , auch einem erhöhteren Bedarf an wollenen
Socken vollſtändig entſprechen zu können , zumal da wir inzwiſchen von meh⸗
reren Vereinen noch zum Theil größere Vorräthe ſchon fertiger Socken wie⸗
der erhalten haben . Wir dürften dadurch in der Lage ſein , nicht augenblick —
lich alle uns in ſo dankenswerther Weiſe angebotene Hilfe in Anſpruch neh —men zu müſſen . Schon am 25 . d. M. waren die Anmeldungen ſo zahlreich ,
daß innerhalb 3 Wochen die Anfertigung von über 12,000 Paar Socken
durch die Thätigkeit der Vereine geſichert war . In den letzten Tagen iſt
nun den Vereinen theils die volle Quantität der verlangten Wolle , theils
vorläufig nur die Hälfte zugeſandt worden ; andere wurden für weiteren Be⸗
darf vorgemerkt . Einige Vereine , wie z. B. in Tauberbiſchofsheim , laſſenSocken auf eigene Rechnung ſtricken . Wegen des Maßes bemerken wir , daßdas Vordertheil der Socken die Länge eines Mannsfußes , die Beinlänge die
gleiche Höhe haben ſoll ; zweckmäßig iſt auch , wenn an der Kappe und am
Ferſen ein Faden anderen Materials mitgeſtrickt wird . Gewicht 8 —9 Loth
für das Paar Socken . Mit den fertigen Socken wolle man die allfallſigen
Wollreſte hieher zurückſenden . Die meiſten Vereine glauben die von ihnen
verſprochene Anzahl von Socken in 3 —4 Wochen anfertigen zu können ;
und zwar beläuft ſich die Zahl bei :

Heidelberg und Mosbach auf je 2000 Paar Socken ; Kenzingen 1100
Paar ; Bühl , Conſtanz , Donaueſchingen , Eppingen , Freiburg , Lörrach , Mann⸗
heim, Pfullendorf , Raſtatt je 1000 Paar ; Rheinbiſchofsheim 700 Paar ;Oberkirch, Schopfheim je 600 Paar ; Durlach , Ettlingen , Gondelsheim , Lenz —kirch , Säckingen , Staufen , Villingen , Walldürn , Wertheim je 500 Paar ;die übrigen Vereine reihen ſich in Abſtufungen bis zu 50 Paar an .

— —

Karlsruhe , 26 . Nov . Der am Montag ( 21. Nov. ) früh 3½ Uhr
von hier abgegangene Lazarethzug iſt ſchon am Dienſtag ( 22. November )
Abends 9½ Uhr , unter der Leitung Sr . Großh . Hoheit des Prinzen Karl ,wieder hier angekommen . Prinz Karl war mit Freiherrn v. Göler nachLuneville vorausgereist , um mit dem preußiſchen Stabsarzt Dr . Albrecht
Rückſprache wegen der Cvacuation zu nehmen . Begleitet war der Zug von
den Herren Aerzten Profeſſor Dr . Bergmann von Dorpat , Dr . Heiligenthalvon Baden und Dr . v. Wänker von Freiburg ; Chirurg Heß von ' Ettlingen;
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endlich von den Mitgliedern des Männer⸗Hilfsvereins Eiſenlohr , v. Gemmin⸗gen , Grether , Hettinger , v. Kageneck , Koch , Linz , Loos , Ranzenberger ,v. Schilling , Wagner . Er brachte 109 Kranke und Verwundete mit , dieaus den badiſchen Feldlazarethen evacuirt worden waren ; von Offizierenwaren dabei Lieutenant Neff und Fähnrich Regenauer . Von den 107Sol⸗daten kamen 33 in das Garniſonslazareth , 25 in das alte Seminar , 21 indas St . Vinzentiushaus , 18 in das Diakoniſſenhaus und 10 in die Turn⸗halle . Verwundet ( meiſt leicht ) ſind 57 , krank 52 . Unter den Zurückge⸗kommenen war ein Landwehrmann , der bei ſeiner Ankunft in der Heimathdie Kunde von dem wenig Tage vorher erfolgten Tode ſeiner Frau hörenmußte . Ein anderer war , leicht verwundet , von den Franctireurs aller Klei⸗der beraubt worden , und hatte ſich mit denen eines gefallenen Kameradenverſehen müſſen.
Wie wir hören , iſt Veranſtaltung getroffen , daß von nun an die Ver⸗wundeten und Kranken der badiſchen Diviſion ſämmtlich nach Luneville , dasgegen 1000 Kranke in ſeinen Lazarethen aufnehmen kann , fevacuirt unddort in angemeſſenen Zeiträumen durch den Lazarethzug abgeholt werden .

Baden . Wir freuen uns , der oben veröffentlichten Bekanntmachungvon der Gründung einer Winterſtation für verwundete und kranke Offiziere ,Militärbeamte und Soldaten in der Stadt Baden , und dem Statut darüberdie Mittheilung hinzufügen zu können , daß, Dank dem allſeitigen Entgegen⸗kommen und Dank beſonders den Bemühungen der mit den nöthigen Vor⸗verhandlungen in Baden ſelbſt betrauten Perſönlichkeit , die Einleitungen zurEröffnung der Winterſtation auf den 1. Dezember getroffen werden konnten .Die Stadt Baden hat dem Unternehmen die reiche Unterſtützung mit einemMaximalbeitrag von 6400 fl. für ein Halbjahr zugeſichert , und der dortigeFrauenverein will einen monatlichen Beitrag von 200 fl. leiſten . HerrE. Dupreſſoir hat ſich bereit erklärt , 10 Offiziere und 10 Soldaten (Deutſcheund Franzoſen ) ganz auf ſeine Koſten in ſeinem Gaſt⸗ und Badehaus zumBadiſchen Hof , und ebenſo in ſeiner Villa zwei höhere Stabsoffiziere mitihren Dienern aufzunehmen . Die Aufſichtscommiſſion in Baden ( § 9 desStatuts ) beſteht aus den Herren Stadtdirector Frhr . v. Göler GVorſitzender),Bezirksarzt Dr . Wilhelmi (Chefarzt ) , Bürgermeiſter Gaus , Baron v. Dörn⸗berg und Kaufmann Lachs ( Caſſier und Secretär ) . Zum Commandantender nach Baden befehligten Truppenabtheilung iſt vom KriegsminiſteriumMajor Schäfer v. A. ernannt . Dieſer gehört ſtatutenmäßig ( § 10 ) derAufſichtscommiſſion an .
Heute ( 29. Nov. ) iſt bei dem Centralkomite des badiſchen Frauenver⸗eins die erſte Anmeldung ( von 4 kranken Soldaten ) für die Winterſtationdurch Herrn Medizinalrath Dr . Schenk in Karlsruhe erfolgt .
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Kleine Rachrichten .

Karlsruhe . Die chefärztliche Leitung der 6 hinter der Kunſtſchule errichteten

Baracken zur Aufnahme von Verwundeten übernimmt Herr Profeſſor Dr . Bergmann aus

Dorpat .
In Durlach iſt ein Reſervelazareth mit 400 Betten in der Einrichtung begriffen .

Die chefärztliche Leitung übernimmt Herr Profeſſor Dr . v. Duſch , Direktor der Poliklinik

in Heidelberg .

5 Von Veſoul aus erhalten wir von dem Führer der am 13

Truppen abgegangenen Sendung , Herrn Fabrikant Schell von O

daß er in Begleitung der Herren Birk , Könige und Naudaſcher mit den 10 Wagen am 22.

d. M. Abends in Veſoul angekommen war und am 24. d. M. Grapyzu erreichen hofſte.

Von Raon l ' Etape geht uns vom Vorſtand des dortigen Depots die Nachricht

(d. d. 17. Nov. ) zu, daß in etwa 14 Tagen ſämmtliche dortigen Verwundeten transpor⸗

tabel ſein dürften .

In mehreren evangel . und kathol . württembergiſchen Rettungshäuſern

werden , auf Anregung des badiſchen Frauenvereins , 24 bis 26 von den bisher im Kloſter

du bon pasteur auf der Ruprechtsau bei Straßburg befindlichen Mädchen Aufnahme finden .

Das preußiſche Kriegsminiſterium hat angeordnet , daß in möglichſter Beſchleuni⸗

gung in ſämmtlichen 240 zum Krankentransport eingerichteten preußiſchen Eiſen⸗

bahnwagen Heizvorrichtungen hergeſtellt werden .

Schweizer Aerzte . Nach einer Mittheilung des eidgenöſſiſchen Oberfeldarztes

Dr . Lehmann im 5. Bericht der Baſeler Agentur waren aus der Schweiz bis zum 11.

Oktober 146 patentirte Aerzte , 40 ſtudirende Mediziner und 56 Wärter auf dem Kriegs —

ſchauplatz und in den Lazarethen thätig .

d. M. an die badiſchen

enburg , die Nachricht ,

Augenblickliche Bedürfniſſe des Ceutraldepots zu Karlsruhe .
Unter dieſem Titel werden wir jeweils am Schluſſe der „Nachrichten “ ein Verzeich⸗

niß der Gegenſtände geben , nach welchem augenblicklich die größte Nachfrage iſt , und auf

welche wir die Vereine und alle die Wohlthäter , die uns in der nächſten Zeit Gaben zu⸗

kommen zu laſſen die freundliche Abſicht haben , in erſter Linie ihre Auſmerkſamkeit zu

richten bitten , wobei wir aber keineswegs die Meinung verbreiten möchten , als würde nicht

auch jede andere Gabe eben ſo willkommen ſein und eben ſo dankbar aufgenommen .

1) Rothweine ; 2) feine weiße Weine ; 3) Cigarren ; 4) Eier ; 5) Kartoffeln (gute ,

eßbare 1. Qualität ) ; 6) Suppenfrüchte ; 7) kohlenſaure Getränke ; 8) wollene Unterhoſen .

Druck der G. Braun ' ſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe ,
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